
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/5/17 8Ob608/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1988

Norm

AO §89 Abs6

KO §2 Abs2

KO §30 Abs1 Z1

Rechtssatz

Die in § 30 Abs 1 Z 1 KO normierte Jahresfrist ist dann, wenn ein Vorverfahren nach Überleitung in ein

Ausgleichsverfahren in den Anschlußkonkurs mündet, gemäß den § 2 Abs 1 KO, § 89 Abs 6 AO vom Tag der Erö<nung

des Vorverfahrens an zu berechnen.
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